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4 . wenn er ein oder mehrere Kinder besitzt , für deren Unterhalt
und, sofern sie im schulpflichtigen Alter stehen, für deren
Unterricht nicht genügend gesorgt ist.

*

§ 58.
Der Wandergewerbeschein kann zurückgenommen werden , wenn

sich ergibt , daß eine der im § 57 Ziffer 1 bis 4 , § 57 a oder § 57 b be¬
zeichneten Voraussetzungen entweder zur Zeit der Erteilung des¬
selben bereits vorhanden gewesen , der Behörde aber unbekannt ge¬
blieben, oder erst nach Erteilung des Scheines eingetreten ist.

*

§ 60.
Der Wandergewerbeschein wird für die Dauer des Kalender¬

jahres erteilt , er berechtigt den Inhaber , in dem ganzen Gebiete des
Reichs das bezeichnete Gewerbe nach Entrichtung der darauf haf¬
tenden Landessteuern zu betreiben . . . .

Ein Wandergewerbeschein für den Betrieb der im § 55 Ziffer 4
bezeichneten Gewerbe gewährt die Befugnis zum Gewerbebetrieb
in einem anderen als dem Bezirke derjenigen Verwaltungsbehörde,
welche ihn ausgestellt hat , nur dann, wenn, er auf den anderen Be¬
zirk von dessen Verwaltungsbehörde ausgedehnt ist. Sowohl die
Ausstellung als auch die Ausdehnung eines derartigen Wander¬
gewerbescheins kann für eine kürzere Dauer , als das Kalenderjahr,
oder für bestimmte Tage während des Kalenderjahres erfolgen . Die
Ausdehnung ist zu versagen , sobald für die den Verhältnissen des
Bezirks entsprechende Anzahl von Personen Wandergewerbe¬
scheine bereits ausgestellt oder ausgedehnt sind.

Die Verwaltungsbehörde kann die von ihr bewilligte Ausdehnung
nach Maßgabe des § 58 zurücknehmen.

Der Wandergewerbeschein enthält die Personalbeschreibung des
Inhabers und die nähere Bezeichnung des Geschäftsbetriebes . Das
Formular der Wandergewerbescheine bestimmt der Bundesrat .

*

§ 60 a.
Wer die im § 55 Ziffer 4 bezeichneten Gewerbe an einem Orte

von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen , Plätzen
oder an anderen öffentlichen Orten ausüben will , bedarf der vor¬
gängigen Erlaubnis der Ortspolizeibehörde.

§ 60 b.
Minderjährigen Personen kann in dem Wandergewerbeschein die

Beschränkung auferlegt werden , daß sie das Gewerbe nicht nach
Sonnenuntergang , . . . betreiben dürfen.

*

§ 60 c .
Der Inhaber eines Wandergewerbescheins ist verpflichtet , diesen

während der Ausübung des Gewerbebetriebes bei sich zu führen,
auf Erfordern der zuständigen Behörden oder Beamten vorzuzeigen
und , sofern er hierzu nicht imstande ist, auf deren Geheiß den Be¬
trieb bis zur Herbeischaffung des Wandergewerbescheins einzu¬
stellen.

*
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